
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/9/28 2Ob454/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1938

Norm

ABGB §143

ABGB §154

ABGB §1042

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß mehrere Kinder ihre in Dürftigkeit verfallenen Eltern gemeinschaftlich anständig zu erhalten haben

und jedes Kind nach Verhältnis seines Vermögens zum Ersatz des fehlenden Unterhaltes beizutragen hat, gilt auch

gegenüber einer Anstalt der ö9entlichen Fürsorge, die die den Eltern geleisteten Unterstützungsbeiträge

zurückverlangt.
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